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Ehrungen und Auszeichnungen im Kolpingwerk

Neues Ehrenzeichen wird eingeführt

Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland 2016 in Köln 

hat eine Ergänzung der Ehrenordnung des Kolpingwerkes Deutschland 

beschlossen. Neu sind unter anderem das „Ehrenzeichen der Kolpings-

familien im Kolpingwerk Deutschland“ und ein „Ehrenbrief des Kolping-

werkes Deutschland“.  Von Ulrich Vollmer

Mit den Urkunden und Mitgliederna-
deln (Ziffer 1 – 2 der Ehrenordnung) 
wird Dank und Anerkennung für die 

Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk – 
und damit zugleich zur Kolpingsfamilie – zum 
Ausdruck gebracht. Mit der Verleihung der Eh-
renzeichen (Ziffer 4 – 7) wird unter anderem 
ein langjähriges ehrenamtliches Engagement 
in den Kolpingsfamilien vor Ort sowie auf 
überörtlicher Ebene gewürdigt. Diese Ehrun-
gen sind ausschließlich für Mitglieder des Kol-
pingwerkes Deutschland bestimmt.

Die Adolph-Kolping-Plakette (Ziffer 8) des 
Kolpingwerkes Deutschland wird hingegen 
nur an Einrichtungen unseres Verbandes so-
wie an Personen, Organisationen und Institu-
tionen aus Gesellschaft und Kirche verliehen. 
Anlässe können besondere und herausragen-
de Verdienste um das Kolpingwerk Deutsch-
land, ein besonderes Wirken entsprechend 
dem Leitbild unseres Verbandes oder eine för-
dernde und freundschaftliche Verbundenheit 
zum Kolpingwerk Deutschland sein.

Mit den Ehrendiplomen (Ziffer 9) wird an 
die von Adolph Kolping den Katholischen Ge-
sellenvereinen verliehenen Gründungsdiplo-
me erinnert. Sie werden gemeinsam mit dem 
Diözesanverband den Kolpingsfamilien zum 
100-jährigen und 150-jährigen Bestehen 
überreicht.

Der Ehrenbrief des Kolpingwerkes Deutsch-

land (Ziffer 10) wird zu besonderen Anlässen 
in einer Kolpingsfamilie ebenfalls gemeinsam 
mit dem Diözesanverband überreicht.

1. Urkunden und Mitgliedernadeln für Mit-
glieder des Kolpingwerkes Deutschland, die 
zugleich Mitglied einer Kolpingsfamilie sind  
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht sei-
nen Mitgliedern gemeinsam mit der Kolpings-
familie für eine 25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- 
und 75-jährige sowie für alle weiteren 5  Jahre 
Mitgliedschaft eine Urkunde. Die Übergabe 
erfolgt – soweit möglich – im Rahmen der  

„Mit der Verleihung der 

Ehrenzeichen wird unter 

anderem ein langjähriges 

ehrenamtliches Engage-

ment in den Kolpingsfami-

lien (...) gewürdigt.“
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Das bronzene Ehren-
zeichen der Kolpings-
familien wird zusam-
men mit einer Urkun- 
de an verdiente Ver-
bandsmitglieder ver-
liehen.

Feierlichkeiten aus Anlass des Josef-Schutzfes-
tes oder zum Kolpinggedenktag.

Bei einer 25-, 50- und 75-jährigen Mitglied-
schaft erhalten die Jubilare zusätzlich eine 
entsprechende Mitgliedernadel. Bei 75-jähri-
ger Mitgliedschaft werden die Urkunden ein-
schließlich der Mitgliedernadel – soweit mög-
lich – durch ein Mitglied des zuständigen 
Diözesanvorstandes überreicht.

2. Urkunden und Mitgliedernadeln für Mit-
glieder, die Einzelmitglieder des Kolpingwer-
kes Deutschland sind 
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht sei-
nen Einzelmitgliedern für eine 25-, 40-, 50-, 
60-, 65-, 70- und 75-jährige sowie für alle 
weiteren 5 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde. 
Die Übergabe erfolgt auf dem Postweg.

Bei 25-, 50- und 75-jähriger Mitgliedschaft 
erhalten die Jubilare zusätzlich eine entspre-
chende Mitgliedernadel. Bei 75-jähriger Mit-
gliedschaft werden die Urkunden einschl. der 
Mitgliedernadel im Rahmen der jährlichen 
Kölner Gespräche überreicht, zu denen die 
Jubilare eingeladen werden.

3. Urkunden und Mitgliedernadeln für Mit-
glieder des Kolpingwerkes Deutschland, die 
zugleich Einzelmitglieder eines Diözesanver-
bandes sind
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht sei-
nen Mitgliedern, die zugleich Einzelmitglie-
der eines Diözesanverbandes sind, für eine 
25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- und 75-jährige so-
wie für alle weiteren 5 Jahre Mitgliedschaft 
eine Urkunde. Die Übergabe erfolgt auf dem 
Postweg.

Bei 25-, 50- und 75-jähriger Mitgliedschaft 

erhalten die Jubilare zusätzlich eine entspre-
chende Mitgliedernadel. Bei 75-jähriger Mit-
gliedschaft werden die Urkunden einschl. der 
Mitgliedernadel – sofern möglich – jährlich 
im Rahmen einer diözesanen Veranstaltung 
überreicht, zu denen die Jubilare eingeladen 
werden.

4. Ehrenzeichen der Kolpingsfamilien  
im Kolpingwerk Deutschland
Das bronzene Ehrenzeichen wird an Mitglie-
der des Verbandes für besondere Verdiens-
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Die Ehrenabzeichen 
für 25 sowie 50 Jah-
re Mitgliedschaft sind 
jeweils als Nadel und 
Broschette erhältlich. 
Das Ehrenabzeichen 
für 75 Jahre Mitglied-
schaft gibt es nur als 
Nadel. 

te um die Kolpingsfamilie verliehen. Dem 
Ehrenzeichen wird eine vom Diözesanvorsit-
zenden und Diözesanpräses unterzeichnete 
Urkunde beigefügt. Verleihende Stelle ist der 
Diözesanvorstand. Das bronzene Ehrenzei-
chen ist durch den Vorstand der Kolpings- 
familie zu beantragen. 

Neben dem Ehrenzeichen der Kolpingsfa-
milie im Kolpingwerk Deutschland verfügen 
einige Diözesanverbände bereits über eigene 
Ehrenzeichen für verdiente Mitglieder in der 
Kolpingsfamilie.

Die Verleihung soll im Rahmen einer dem 
Anlass entsprechenden Feier (zum Beispiel 
Kolpinggedenktag oder Mitgliederversamm-
lung) durch ein Mitglied des Vorstandes der 
Kolpingsfamilie erfolgen. 

5. Ehrenzeichen der Diözesanverbände  
im Kolpingwerk Deutschland
Das silberne Ehrenzeichen wird an Mitglieder 
des Verbandes für besondere Verdienste um 
den Diözesanverband oder für herausragende 
Verdienste auf überörtlicher Ebene des Diö-
zesanverbandes verliehen. Verleihende Stelle 
ist der Diözesanvorstand. Das Ehrenzeichen 
kann neben dem Diözesanvorstand auch 
durch Vorstände auf überörtlicher Ebene be-
antragt werden. 

Die Verleihung soll im Rahmen einer dem 
Anlass entsprechenden Feier (zum Beispiel  
Diözesanversammlung) durch ein Mitglied 
des Diözesanvorstandes erfolgen. Neben dem 
Ehrenzeichen der Diözesanverbände im Kol-
pingwerk Deutschland verfügen einige über 

weitere Auszeichnungen und Ehrengaben.

6. Ehrenzeichen der Landesverbände/ 
Regionen im Kolpingwerk Deutschland
Für besondere Verdienste um den Landesver-
band / die Region oder für herausragende Ver-
dienste in deren Diözesanverbänden können 
Ehrenzeichen verliehen werden. Verleihende 
Stelle ist der jeweilige Landes- / Regionalvor-
stand. Das Ehrenzeichen kann von den Vor-
ständen der Diözesan- und Landesverbände / 
Regionen beantragt werden.

Die Verleihung soll im Rahmen einer dem 
Anlass entsprechenden Veranstaltung (zum 
Beispiel Versammlung der Diözesan- und 
Landesverbände / Regionen) durch ein Mit-
glied des Landes- bzw. Regionalvorstandes 
erfolgen.

Neben dem Ehrenzeichen der Landesver-
bände /Regionen im Kolpingwerk Deutsch-
land verfügen einige über weitere Auszeich-
nungen und Ehrengaben.

7. Ehrenzeichen des Kolpingwerkes  
Deutschland
Das goldene Ehrenzeichen wird an Mitglieder 
des Kolpingwerkes Deutschland für besonde-
re Verdienste auf Bundesebene oder für her-
ausragende Verdienste in einem Diözesan- 
und Landesverband / Region im Kolpingwerk 
Deutschland verliehen. Verleihende Stelle ist 
der Bundesvorstand. Das Ehrenzeichen kann 
von den Vorständen der Diözesan- und Lan-
desverbände / Regionen sowie dem Bundes-
vorstand beantragt werden.

Nadel 25 Jahre Broschette 50 Jahre Nadel 75 Jahre
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WEITERE INFORMATIONEN IM NETZ

Die Ehrenordnung des Kolping- 
werkes Deutschland kann im 
genauen Wortlaut online einge- 
sehen werden:

}} www.kolping.de/fileadmin/user_upload/ 
Service/Downloads/Satzungen/ 
Ehrenordnung_KWD_2016.pdf

Hier können auch die verschiedenen  
Zuständigkeiten nachgelesen werden.

Die Verleihung soll im Rahmen einer dem 
Anlass entsprechenden Veranstaltung – Bun-
desversammlung, Bundeshauptausschuss, 
Bundeskonferenz der Kolpingjugend, Kölner 
Gespräche, Versammlung der Diözesan- und 
Landesverbände / Regionen – durch ein Mit-
glied des Bundespräsidiums erfolgen.

8. Adolph-Kolping-Plakette des  
Kolpingwerkes Deutschland
Die Adolph-Kolping-Plakette wird – maximal 
einmal im Jahr – als höchste Auszeichnung 
des Kolpingwerkes Deutschland an Einrich-
tungen des Verbandes sowie Personen, Orga-
nisationen und Institutionen aus Gesellschaft 
und Kirche verliehen. Verleihende Stelle ist 
der Bundesvorstand. Die Plakette kann von 
den Vorständen der Diözesan- und Landes-
verbände / Regionen sowie dem Bundesvor-
stand beantragt werden.

Die Verleihung findet im Rahmen einer dem 
Anlass entsprechenden Veranstaltung oder 
Feier (zum Beispiel Bundesversammlung, 
Bundeshauptausschuss, Bundeskonferenz der 
Kolpingjugend, Versammlung der Diözesan- 
und Landesverbände / Regionen) durch ein 
Mitglied des Bundespräsidiums statt.

9. Ehrendiplome des Kolpingwerkes  
Deutschland
In Erinnerung an die von Adolph Kolping den 
Katholischen Gesellenvereinen verliehenen 
Gründungsdiplome überreicht das Kolping-
werk Deutschland gemeinsam mit dem Diö-
zesanverband den Kolpingsfamilien zum 
100-jährigen und 150-jährigen Bestehen ein 
Ehrendiplom. Verleihende Stelle ist der Bun-
desvorstand.

Die Verleihung erfolgt im Rahmen der Jubi-
läumsfeier durch ein Mitglied des Bundesvor-
standes oder des Diözesanvorstandes.

10. Ehrenbrief des Kolpingwerkes  
Deutschland 
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht ge-
meinsam mit dem Diözesanverband auf An-
frage zu besonderen Anlässen in einer Kol-
pingsfamilie einen Ehrenbrief. Verleihende 
Stelle ist der Bundesvorstand. 

Die Verleihung soll im Rahmen einer be-
sonderen Feier durch ein Mitglied des Bun-
desvorstandes oder des Diözesanvorstandes 
erfolgen. 
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